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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 

Informationsvorlage 
 

Vorlage Nr.: 20/071/2013 
 
Federführung: Abt. 20 - Finanz- und Haushaltsabteilung Datum: 03.07.2013
Verfasser: Werner Becker AZ: - 2/Bec/P -

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 20.08.2013 Kenntnisnahme 
Rat 18.09.2013 Kenntnisnahme 

 
Gegenstand der Vorlage 
Überörtliche Prüfung des Aufgabenbereiches Kommunales 
Forderungsmanagement - Vollstreckung von Geldforderungen - durch den 
Nds. Landesrechnungshof 
 
Sachverhalt: 
 
Neben der örtlichen Prüfung durch die Rechnungsprüfungsämter der Landkreise erfolgt seit 
einigen Jahren eine zusätzliche Prüfung des kommunalen Haushalts- und Kassenwesens 
durch den Nds. Landesrechnungshof als überörtliche Kommunalprüfung. Inhalt der Prüfung 
ist hier die ordnungsmäßige und wirtschaftliche Führung des Haushalts- und Kassenwesens, 
wobei Schwerpunkt die Beratung und das Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten für 
die Kommunen bildet. 
 
Zusammen mit fünf weiteren Kommunen wurde bei der Stadt Lohne der o.a. Aufgabenbe-
reich geprüft. Nach § 5 Abs. 1 des Nds. Kommunalprüfungsgesetzes (NKPG) ist die Zu-
sammenfassung über den wesentlichen Inhalt des Schlussberichtes dem Hauptorgan der 
kommunalen Körperschaft (Stadtrat) bekannt zu geben. Dieser Vorlage ist der komplette 
Prüfbericht und die Stellungnahme der Stadt Lohne hierzu beigefügt. 
 
Der Prüfbericht enthält unter Ziff. 1 die Kurzfassung der Prüfungsergebnisse und unter Ziff. 2 
allgemeine Feststellungen für alle geprüften Kommunen, die nicht für jede einzelne Gemein-
de zutreffend sind. 
 
Wie sich aus der Stellungnahme der Stadt Lohne zu den Prüfungsfeststellungen ergibt, wer-
den einige Empfehlungen des Landesrechnungshofes umgesetzt (z. B. Stellenbeschreibung, 
Einführung einer Vollstreckungssoftware) und andere geprüft bzw. mit dem örtlichen Rech-
nungsprüfungsamt abgestimmt. Es wurden jedoch auch Verfahrensweisen vorgeschlagen, 
die aus örtlicher Sicht der Stadt Lohne nur mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungs-
aufwand (Kosten) umgesetzt und daher nicht als zweckmäßig angesehen werden. 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis gegeben. 
 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 


